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Stadt Braunschweig

1m Zusammenhang mit den Fällarbeiten im euerumer Forst wurde gegen 1i personen ord-
nu ng swidrigkeiienvedahren eingeleitet und zwei Straftatbesiände an die Staatsanwaltschaft
abgegeben. Dazu wurden folgencle Fragen an die Verwaltung gerichtet:

1. welches rechtswidrige Verhalten wird welchen Mitgliedern des Rates vorgeworfen,

2 rrelche Konsequenzen können sich daraus ergeben und

3. wie sind die Vorfälle in B€zug auf die Vereinbarkeit mit dem Ratsmandat zu bewer-
ien.

Die Verwaiiung nimmi hrerzu wie folgt Stellung:

Zu a.

Dem Ratsmitglied Herrn Rosenbaum weTden folgende rechtswidrige Handlungen voTgewor,

a) Ord n u ngswidrig keiten
aa) $ 42 Abs. 2 Nr. 1 a) Nieders. Gesetz über den Wald und die Land-

schaftsordnung (NWaldLG)

Danach handert ordnungswidrig, wer vorsätziich oder fahrlässrg unbefugt entge-
gen g 23 Abs. 2 eine Fläche, auf der Holz eingeschlagen wird, betritt. Gemäß
$ 23 Abs. 2 Nr. 1 NwaldLG dürfen FIächen, auf denen Holz eingeschlagen wird,
nichr betreten werden. Herr Rosenbaum hat am ,l 0. Januar 20.10, am 1 1 . Januar
2010 (Vormittag und Nachmittag) und am 12. Januar2010 den Sicherheitsbe-
reich der Holzfällarbeiten betreten und dadurch jeweils eine ordn ungswidrigkeit
begangen.

bb) Verstoß gegen g 116 OWic i.V.m. gg 42Abs.2 Nr. 1 a) und 23Abs.2 Nr. .1

NWaid LG

Nach S 1 16 OWiG handelt ordnungswidrig, wer u.a. in einer Versammiung
zu einer mit Geldbuße bedrohten Handlung auffordert. Herr Rosenbaum hat als
Versammlu ngsleiter die Tellnehmer der Versammlung am 1 1 . Januar 2010

zum Betreten des s icherheitsbereichs der Holzfällarbeiten aufgefordert. Das Be-
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ireien des S icherheitsbereichs der Holzfällarbeiten stellt wie bereits dargestellt
erne Ordnu ngswidrigkeit nach dem NWaldLG dar.

b) Straiiaien
aa) Verstoß gegen S 26 Nr. 1 Versamm lu ngsgesetz

Danach wird bestraft. wer als Veranstaller oCer Leiter eine öffenlliche Versamm-
l!.rng rrotz Auflösung durch die Polizei fodsetzt. Herr Rosenbaum hat am 10. Ja-
nuar 2010 den S icherheitsbereich der Holzfällarbeiten trotz vorheriger Auflösung
der Versammlung durch die Polizei nicht verlassen und damit die Versammlung
widerrechtlich fortgesetzt.

bb) Veisioß gegen S 25 Nr. 2 Versam nr lungsgesetz

Nach dieser Vorschrift wird bestraft, wer als Leiter einer Öffentlichen Versammlung
Linter freiem Himmel Ar,rflagen nach S 15 Abs. 1 oder 2 Versam mlung sgesetz nlcht
nachkommt

Gemäß $ 15 Abs. 1 Versamm lu ngsgesetz kann die Versamm lu ngsbehÖrde die
Versammlung von bestjnlmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur
Zen des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die Öffentliche Sicher-
heri oder Ordnuno ber Durchiührung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist

Herrn Rosenbaunr war durch Auflagenbescheid vom 7. Januar 2010
rr a. dre Auflage erteilt worden, Ansprachen und Durchsagen aus Anlass der Ver-
santmiung nur dann unter Verwendung elektroakustischer Hilfsmittel zu verstär-
ken, wenn die Zahl der Versam m lungsteilnehmenden 50 Personen übersteigt
Herr Rosenbaum hat das Megaphon entgegen dieser Auflage am 11. Januar 20'lO

lecloch eingesetzt, obwohl nur 35 Versamm lu ngsteilnehmer bei der Versammlung
anwesend waren.
Dre Vorgänge hinsichtlrch der von Herrn Rosenbaum als Versammlungsleiter ver-
wirKlichten Straftatbestände, am '1 1. Januar 2010 in Tateinheit mit
der Aufforderung zum Betreten des S icherheitsbereiches (Ordn u ngswidrigkeit)
vvliiden an dje Staaisanwaltsöhaft zur weiteren Verfolgung abgegeben

Jem Rarsrnriglred Frau Wanzelius wird folgende Ordn u ng swidrlg keii vorgewoden:

Veistoß gegen $ 23 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. $ 42 Abs. 2 Nr. 1a) NWaldLG.

Frau \'Vanzeiri.rs hat den Srcherheiisbereich der Holzfällarbeiten am 10. Januar 2010 unbe-
fijgt betreten.

7tt 2

Die Versiöße r,verden als Ord n u ngswidrigkeit verlolgt und können mit einern Bußgeld geahn-
det werden. Nach $ 42 Abs. 4 NWaldLG beträgt die höchste Geldbuße 5.000 €.
Die außei-dem von Herrn Rosenbaum verwirkiichten Straftatbestände nach SS 25 u. 26 Ver-
saJI rn Lllng sgesetz können gem. $ 25 Versam mlungsgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Mo-
na1-n odei- mit Geldstrafe brs zu 1E0 Tagessätzen bzw. gem. $ 26 Versam m lungsgesetz mit
Frerheitssirafe brs zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Zu l.
Die Verwaltr-rng hä1t es generell für sehr bedenklich, wenn Ratsmitglieder rechtswidrig han-
cleln bz!v. Dritte zu einem solchen rechtswidrigen Vorgehen auffordern. Die NGO sieht aller-
drngs grundsätzlich keine Konsequenzen für das Ratsmandat vor, selbst im Falle einer
rechtskrärirgen Verurteilung in Bezug auf eine Straftat.
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Dieses gili gem. S 38 NGo nur dann nicht, wenn gegen eln Ratsmitglied wegen eines Ver-
brechens die öfientliche Klage erhoben wird. Verbrechen sind gem. g 12 Abs. 1 StGB
rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber be-
droht slnd. ln diesem Fall ruht die Mitgliedschaft im Rat bis zur rechtskräftigen Entscheidung.
Djese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall aber nlcht erfüllt. Bei den Verstößen von
Herrn Rosenbaum gegen das versammlungsrechl handelt es sich jedoch um Vergehen im
Sinne von g 12 Abs. 2 SIGB.
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Es gilt das gespi'ochene Wort


